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MT 20 – 
Antrag auf Befreiung von der Nachtarbeit
Artikel L.333-1 bis L.333-4 des Arbeitsgesetzbuches sehen für schwangere Arbeitnehmerinnen oder stillende Mütter die Möglichkeit vor, zwischen 22.00 Uhr abends und 6.00 Uhr morgens von der Arbeit befreit zu werden. 
Der Arbeitgeber, der einen diesbezüglichen Antrag erhält, muss sich an den Arbeitsmediziner wenden, der eine Stellungnahme in Erwägung der Sicherheit oder der Gesundheit der Arbeitnehmerin abgibt. 
Von dieser Befreiung betroffen sind schwangere Arbeitnehmerinnen und stillende Frauen bis zum 1. Geburtstag des Kindes. 
Form des Antrags 
Will eine schwangere oder stillende Arbeitnehmerin von der Nachtarbeit befreit werden, so muss sie einen diesbezüglichen Antrag per Einschreiben an ihren Arbeitgeber richten. 
Sie kann ihren Antrag dem Arbeitgeber auch persönlich überreichen, muss in diesem Fall aber seine Unterschrift auf der Durchschrift des Antrags verlangen. Andernfalls ist ihr Antrag nicht gültig zugestellt. 
Weiterbearbeitung des Antrags 
Der Arbeitgeber muss sich spätestens 8 Tage nach Erhalt des Antrags der Arbeitnehmerin an den Arbeitsmediziner wenden. 
Der Arbeitsmediziner muss der Antragstellerin und dem Arbeitgeber spätestens 15 Tage nach seiner Anrufung durch den Arbeitgeber seine Stellungnahme zustellen. 
Falls der Arbeitsmediziner befindet, dass die Nachtarbeit keine Gefahr für die Arbeitnehmerin darstellt, so ist die Arbeitnehmerin zur Fortsetzung der Nachtarbeit verpflichtet. 
Im gegenteiligen Fall ist die Arbeitnehmerin auf eine Tagesstelle zu versetzen, ohne dass sie den Lohnzuschlag für Nachtarbeit verliert. Dem Arbeitgeber wird der Lohnunterschied zwischen der Nachtarbeitsstelle und der Tagesstelle der Arbeitnehmerin gegebenenfalls von der Nationalen Gesundheitskasse erstattet. 
Wenn eine Versetzung von einer Nachtarbeitsstelle auf eine Tagesstelle aus Gründen in Verbindung mit der Organisation des Unternehmens oder aus gesundheitlichen Gründen der Arbeitnehmerin nicht in Betracht kommt oder nicht möglich ist, kann der Arbeitsmediziner für den gesamten Zeitraum, den er zur Ausschließung jedes Risikos für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmerin für notwendig erachtet, eine Freistellung von der Arbeit anordnen. 
Während dieses Zeitraums hat die schwangere oder stillende Arbeitnehmerin Anspruch auf Entrichtung von Mutterschaftsgeld seitens der Nationalen Gesundheitskasse.
Rechtsmittel gegen die Stellungnahme des Arbeitsmediziners 
Falls die schwangere oder stillende Arbeitnehmerin mit der Stellungnahme des Arbeitsmediziners nicht einverstanden ist, kann sie innerhalb von 15 Tagen bei der Gesundheitsbehörde eine Überprüfung beantragen. Die von der Gesundheitsbehörde getroffene Entscheidung kann vor dem Schiedsgericht der Sozialversicherung angefochten werden, das die Akte erneut überprüft. 
Falls das Urteil des Schiedsgerichts noch immer nicht zum gewünschten Ergebnis führt, kann die Arbeitnehmerin noch Berufung vor dem Obersten Schiedsgericht der Sozialversicherung einreichen. 
Die gleichen Möglichkeiten stehen dem Arbeitgeber zu. 
Dieses Verfahren hat keine aufschiebende Wirkung, was bedeutet, dass die Stellungnahme des ersten Arbeitsmediziners in Erwartung einer endgültigen Entscheidung zur Anwendung kommt. 


(Name und Anschrift der Arbeitnehmerin)

(Name und Anschrift des Arbeitgebers)
(Ort und Datum)

PER EINSCHREIBEN

Betreff: Antrag auf Befreiung von der Nachtarbeit
Sehr geehrte Frau _______________ , sehr geehrter Herr _______________[footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen.] 


hiermit unterbreite ich Ihnen meinen Antrag auf Befreiung von der Nachtarbeit wegen Schwangerschaft/Stillzeit 1.
Der vorliegende Antrag gründet auf den Artikeln L.333-1 bis L.333-4 des Arbeitsgesetzbuches.

Mit freundlichen Grüßen,


__________ 
(Unterschrift)


	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
